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Genau genommen ist das neue Schweizer Daten-
schutzgesetz (nDSG) das Ergebnis einer Totalrevi-
sion des bisherigen Datenschutzgesetzes. Obwohl 

die Annäherung an die europäische Datenschutz-Grund-
verordnung (DSGVO) unverkennbar ist und ein insgesamt 
gleichwertiges Datenschutzniveau erreicht wurde, behält 
das nDSG eine eigene Grundkonzeption und weicht in di-
versen Punkten von der DSGVO ab. 

Ein Blick auf das nDSG und seine Ausführungsbestim-
mungen genügt, um zu erahnen, was die Anpassung an 
die neuen rechtlichen Anforderungen für Organisationen 
bedeutet: viel Arbeit. Dabei bestand die erste Herausfor-
derung für viele Unternehmen bereits darin, genügend 
Personal- und Zeitressourcen für die Umsetzung bereit-
zustellen, vom notwendigen Know-how ganz zu schwei-
gen. Diese Grundvoraussetzungen waren und sind aber 
unabdingbar, um Prozesse, Produkte und Dienstleistun-
gen effizient und gesetzeskonform anzupassen – während 
des Umsetzungsprozesses genauso wie im Rahmen der 
kontinuierlichen und notwendigen Überprüfung der Mass-
nahmen. 

NDSG UMSETZEN, ABER WIE?
Der Kreis der betroffenen Rechtsanwender ist - die DSGVO 
lässt grüssen - äusserst gross. Vereinfacht gesagt betrifft 
das nDSG alle nationalen und internationalen Unterneh-
men, die Personendaten von in der Schweiz ansässigen 
Personen bearbeiten. Dementsprechend verbreitet sind 

Fragen und Unsicherheiten, wenn es um die konkrete Um-
setzung innerhalb der eigenen Organisation geht. Es liegt 
in der Natur der Sache, besser gesagt solcher Vorlagen, 
dass das nDSG und seine Ausführungsbestimmungen 
zwar Vorgaben, aber kaum konkrete Antworten auf wich-
tige, grundlegende Fragen liefern. Etwa zum Thema In-
formationspflicht (In welcher Form und in welchem Um-
fang sind betroffene Personen über die Datenbearbeitung 
zu informieren?) oder zur Datenschutz-Folgenabschät-
zung (in welchen Fällen?). Das macht die Umsetzung – ab-
gesehen vom Umfang der Vorgaben - anspruchsvoll.

STANDORTBESTIMMUNG UND EXTERNE HILFE
Unabhängig davon, ob sich Unternehmen für die Umset-
zung der neuen Datenschutzvorschriften extern unterstüt-
zen lassen oder sich alleine an die Umsetzung machen: 
Eine Standortbestimmung in Form einer Soll-Ist-Analyse 
hat sich bewährt und ist der perfekte Einstieg in die Um-
setzung des nDSG. Dabei werden alle datenschutzrelevan-
ten Dokumentationen und Prozesse auf Konformität mit 
dem nDSG überprüft und gegebenenfalls zweckmässige 
Massnahmen vorgeschlagen, um diese zu erreichen. Die 
Standortbestimmung gewährleistet, dass nicht kopf- und 
konzeptlos ins Vorhaben gestartet wird und wichtige Zeit 
(und das Ziel!) verloren geht.

Für manche Unternehmen kann es sowohl aus fachli-
cher Sicht (fehlendes Know-how) als auch aus ökonomi-
scher Sicht (fehlende Ressourcen) sinnvoll sein, einen spe-
zialisierten externen Datenschutzberater zu ernennen. 
Dieser ist neutral und hat mit seiner umfassenden Sicht 
auf das Thema Datenschutz die notwendige Kompetenz 
und nötige Sachlichkeit, um Datenschutzfragen unabhän-
gig zu beantworten. 

Spätestens dann, wenn die Umsetzung auf Kurs ge-
bracht ist, gilt es, sich dem Datenschutz-Know-how inner-

Die Schweiz hat seit dem 1. September ein neues Datenschutzgesetz. Die konkrete 
Umsetzung des nDSG ist mit Herausforderungen verbunden. Genügend Personal- 
und Zeitressourcen dafür zu haben, ist nur eine davon. 

 VON MICHAEL WIDMER 

Das nDSG und die Folgen

Von Bürden, Hürden 
und der DSGVO

DER AUTOR
Michael Widmer 
ist Head of Legal & Data 
Privacy Consulting bei der 
Swiss Infosec AG. Der er-
fahrene ICT-Jurist und 
Rechtsanwalt berät Unter-
nehmen und Organisatio-
nen in allem rund um Da-
tenschutz und ICT-Recht.

 �www.infosec.ch

«Der Aufwand für das Thema Datenschutz 
dürfte in Zukunft eher zunehmen»
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halb der eigenen Organisation zu widmen. Umfassender 
Datenschutz ist gekommen, um zu bleiben. Schlüssel-
funktionen müssen deshalb gut ausgebildet werden – bes-
tenfalls auch in Richtung Informationssicherheit – und 
Mitarbeitende für den Umgang mit Personendaten sensi-
bilisiert werden. Awareness und internes Know-how leis-
ten einen wichtigen Beitrag, damit Datenschutz im eige-
nen Unternehmen etabliert wird und gelingt. 

LICHT AM UMSETZUNGSHORIZONT – UND NEUE 
SCHATTEN
Eine Verschnaufpause bei der Umsetzung liefert die Fest-
stellung, dass sich an den Bearbeitungsgrundsätzen von 
Personendaten gegenüber der bisherigen Regelung nichts 
Wesentliches geändert hat. Private Unternehmen dürfen 
Personendaten weiterhin ohne Einwilligung der betroffe-
nen Personen bearbeiten. Es sei denn, es werden beson-
ders schützenswerte Personendaten bearbeitet oder ein 
Profiling (automatisierte Bearbeitung von Personenda-
ten) mit hohem Risiko für die betroffenen Personen durch-
geführt. Hier unterscheidet sich das nDSG übrigens expli-
zit von der DSGVO, welche konzeptionell dem Einwilli-
gungsprinzip unterliegt. 

Die Nähe zur DSGVO zeigt sich hingegen in einigen 
Punkten, die aus diesem Regelwerk übernommen worden 
sind und im Rahmen des Umsetzungsprozesses überprüft 
werden müssen. Beispielweise die Themen «Auftragsbe-
arbeitung», «Auskunftsrecht» und «Bearbeitungsver-

zeichnis» oder die Informationspflichten, die deutlich 
ausgebaut worden sind: So musste die betroffene Person 
bisher nur informiert werden, wenn besonders schützens-
werte Daten oder Persönlichkeitsprofile beschafft wurden. 
Neu besteht – mit wenigen Ausnahmen - bei jeder Be-
schaffung von Personendaten eine Informationspflicht. 
Dies bedeutet in der Praxis eine Implementierung oder 
Ergänzung von Datenschutzerklärungen – auch wenn 
diese nur von wenigen Betroffenen tatsächlich gelesen 
werden. Die persönliche Sensibilisierung für das Thema 
Datenschutz ist dann nochmals eine andere Geschichte.

Etwas unglücklich scheint die Übernahme des Rechts 
auf Datenportabilität aus der DSGVO. Dieses ermöglicht 
es Personen, ihre Daten von einem Dienstleister auf einen 
anderen übertragen zu lassen. Eine Regelung, die in der 
Praxis wenig Nutzen, aber möglicherweise viel Aufwand 
generieren wird. 

RESÜMEE: DAS NDSG UND DIE DSGVO
Das nDSG lehnt sich, wie eingangs erwähnt, unmissver-
ständlich an die DSGVO an, betont andererseits aber eine 
gewisse Swissness (Konzeption, Straftatbestände, Erwäh-
nung von KMU). Die europarechtlichen Vorgaben sind 
grösstenteils sinnvoll im nDSG aufgenommen worden. Die 
aufgeführten Beispiele zeigen aber, dass der Aufwand für 
das Erreichen der Datenschutzkonformität nicht unwe-
sentlich ist und dass dieser Aufwand in den kommen Jah-
ren wohl weiter zunehmen wird. 

Das nDSG lehnt sich 
in vielen Bestimmun-
gen an die EU-Daten-
schutzgrundverord-
nung (DSGVO) an, 
geht abervereinzelt 
auch eigene Wege. 
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